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Verhandlungen GAV
2004–2006

«Am 28. Oktober 2003 und am 21. No-
vember 2003 hat sich der smgv mit sei-
nen Sozialpar tnern GBI und SYNA zu
den ersten Verhandlungen über einen
neuen GAV 2004–2006 getrof fen. Be-
reits zu Beginn der ersten Sitzung vom
28. Oktober 2003 gab die GBI bekannt,
die Verhandlungen im Maler- und Gipser-
gewerbe seien zur Chefsache erklär t
worden. Zuständig sei jetzt Herr Pedrina
beziehungsweise Herr Scheidegger, der
auch anwesend war und sofor t die Ver-
handlungsführung übernommen hat. Zur
Erinnerung: Herr Scheidegger war mass-
geblich beteiligt an den FAR-Verhandlun-
gen im Bauhauptgewerbe und nimmt für
sich in Anspruch, diesen durchgesetzt
zu haben. Unsere Sozialpar tner verlan-
gen unter anderem einen flexiblen Al-
tersrücktritt mit 60 Jahren, eine generel-
le Lohnerhöhung um 100 Franken, eine
Anhebung des Ferienanspruchs auf fünf
Wochen und eine Anhebung der Lehrab-
gängerlöhne auf den Stand der Berufsar-
beiter. Die Verhandlungsdelegation des
smgv war aus verständlichen Gründen
nicht bereit, zu diesen Ansinnen 
Stellung zu nehmen und hat die Ver-
handlungen auf unbestimmte Zeit unter-
brochen. Es war auch die Verhandlungs-
delegation des smgv, die den vor-
gesehenen Verhandlungstermin vom
Dezember abgesagt hat, und nicht die
GBI, wie sie das nun behauptet. 

Soziale Verantwortung wird 

wahrgenommen

Mit Bedauern und Befremden müssen
wir einmal mehr feststellen, dass die

Gewerkschaften an ihrer altbewähr ten
Taktik festhalten: Man wir ft zuerst ein-
mal völlig überrissene Forderungen 
in die Runde, gibt dann mit der Zeit ein
wenig nach und hat irgendwann ein ‹zu-
friedenstellendes› Resultat. Auf diese
Vorgehensweise treten wir nicht mehr
ein! Wir sind selbstverständlich nach
wie vor bereit, unsere soziale Verant-
wor tung wahrzunehmen und die Bran-
che für künftige Berufsleute attraktiv zu
erhalten. Wir sind aber nicht mehr be-
reit, in bazarähnlichem Stil über reali-
tätsfremde Forderungen zu diskutieren.
Für Reallohnerhöhungen, Arbeitszeitver-
kürzungen und Ferienverlängerungen
ist angesichts der heutigen wir tschaft-
lichen Situation und Marktlage in der
Maler- und Gipserbranche kein Platz. 

Es kann auch nicht angehen, dass
die massiven Prämienerhöhungen bei
den Sozialversicherungen auf den 1. Ja-
nuar 2004 allein der Arbeitgeber zu tra-
gen hat. Dies umso mehr, als die ent-
sprechenden Versicherungsleistungen
ja direkt dem Arbeitnehmer zukommen.
Deshalb leuchtet auch ein, dass in fi-
nanzieller Hinsicht eine Besitzstands-
wahrung im aktuellen GAV nicht möglich
ist.

Völlig deplatzier t und unwahr sind
die Behauptungen der GBI im Zu-
sammenhang mit dem flexiblen Alters-
rücktritt (FAR). Dem smgv wird aus-
drücklich ‹Wor tbruch› und ‹Beschiss›
vorgewor fen. Wider besseres Wissen
behauptet die GBI, mit dem laufenden
GAV hätten Arbeitgeber und Gewerk-
schaften vereinbar t, bis im April 2004

An den letzten beiden Verhandlungen des smgv mit seinen Sozialpartnern 

konnte keine Lösung gefunden werden. Im Gegenteil: Der smgv erklärte in aller

Deutlichkeit, weshalb er nicht auf die Forderungen der Gewerkschaften ein-

treten will.

Text Peter Baeriswyl, Direktor smgv

V E R B A N D S N A C H R I C H T E N

Kurznachrichten

Kontaktpersonen für Arbeitssicherheit. 

In Worb findet am 4. Februar 2004 ein

KOPAS-Kurs statt. Die Anmeldung ist 

zu richten an das Ausbildungszentrum

VBMG, Rubigenstrasse 79, 3076 Worb,

Tel. 031 839 40 49, Fax 031 839 90 51.

Frohe Weihnachten.

Das Personal des Dienstleistungszent-

rums smgv gönnt sich über Weihnachten

eine kurze Zeit des Verweilens. Die Ge-

schäftsstelle in Wallisellen bleibt des-

halb vom 24. Dezember Mittag bis und

mit 2. Januar geschlossen.
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V E R B A N D S N A C H R I C H T E N

ein Modell für die Frühpensionierung
auszuarbeiten. Hierzu die Bestimmung
aus Art. 25 GAV: ‹Ziel ist es, das Modell
(bei einer noch zu bestimmenden Leis-
tung bei Austritt vor Erreichung des 
vorzeitigen Pensionsalters) auf den 
1. Januar 2004 umzusetzen und die 
ersten Jahrgänge in die Frühpension zu
entlassen, unter der Voraussetzung,
dass sich die Par teien über die Finan-
zierung einigen können.› Die Verhand-
lungsdelegationen hatten folgerichtig
den Auftrag, ein für beide Par teien ge-
eignetes und zumutbares Modell FAR
auszuarbeiten, mit dem Ziel, dieses,
wenn möglich, auf den 1. Januar 2004
umzusetzen. Von einer Umsetzungs-
pflicht auf ein bestimmtes Datum ist nir-
gends die Rede. Der smgv hat zudem
seine Forderungen in diesem Zu-
sammenhang seit langem definier t und
damit den Gewerkschaften klar und
deutlich zum Ausdruck gebracht, was
für ihn zumutbar und geeignet ist. Wenn
diese Vorschläge nicht den Vorstellun-
gen der Gewerkschaften entsprechen
und deswegen das Ziel nicht erreicht
werden konnte, haben dies unsere Sozi-
alpartner selbst zu verantworten.

Der smgv ist gerüstet

In einem kürzlich erschienen Medien-
mitteilung geht die GBI noch weiter: Der
smgv habe nie ernsthaft an der Ausar-
beitung des Modells FAR mitgewirkt.
Das ist eine Lüge. Tatsache ist, dass
der smgv sehr aktiv in der Expertenkom-
mission und anschliessend an der Er-
arbeitung der Rechnungsmodelle mitge-
arbeitet hat. Während zahlreichen 
Sitzungen wurden mögliche Lösungen
diskutier t und erörter t.

Derselben Medienmitteilung kann
auch entnommen werden, dass die GBI
nun den Ver trag kündigen und die Frie-
denspflicht aufheben will. Diesbezüg-
lich ist festzuhalten, dass wir mit den
Gewerkschaften im jetzt geltenden GAV
eine absolute Friedenspflicht vereinbart
haben. Dies bedeutet, dass bis am 
31. März sämtliche arbeitsstörenden
Handlungen verboten sind. Verboten
sind mithin sämtliche arbeitsstörenden
Handlungen durch Arbeitnehmende und
Arbeitgebende sowie Arbeitnehmeror-
ganisationen. Für die Arbeitnehmer un-
serer Betriebe hat das zur Folge, dass
jede arbeitsstörende Handlung eine Ver-
letzung der arbeitsver traglichen Pflicht
zur Arbeitsleistung darstellt, was vom
Betrieb sanktionier t werden dar f. Der
smgv wird seinen Mitgliedern zu gege-
bener Zeit einen Leitfaden zustellen,
der aufzeigt, wie man sich bei Streiks
und anderen Störaktionen zu verhalten
hat.

Zusammenfassend stellen wir fest,
dass den Gewerkschaften eine gut ge-
hende Sozialpar tnerschaft offenkundig
nicht sehr am Herzen liegt und diese –
was wohl auf die personellen Änderun-
gen bei der GBI zurückzuführen ist – bis
anhin jegliche Gesprächskultur vermis-
sen lassen. Eigentlich schade, denn wir
würden es begrüssen, wenn bei den Ma-
lern und Gipsern wiederum ein GAV ab-
geschlossen werden könnte. Aber eben
nicht um jeden Preis!»


